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Nachweis über die Belehrung
nach S 43 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (lfSG)

zur Ausübung einer Tätigkeit im Umgang mit Lebensmitteln
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Dießlgebäude
KonradddenauerPlatr 1
40764 Lang€nfeld

Beruchlzeit
8.00 - 12.m Uhr
13.3G15.30 Uhr

Telebn
02173ß8 86 52 07
Tdefax
02173t9ß 86 5222

llom€page
'dwlv.kreisfi ettmann.de
E-ilail (Z€ntrde)
km@kreisfieltmann.de

Kont€n
Kdssparkasse oüssek od
Kto. 0001 m0504 BLZ 301 502 00
Postbank Ess€n
Ko. 852 23-438 BLz 360 1 00 43

Hiermit wird bescheinjgt, dass o. G. heute mündlich und schriftlich
über die in S 42 Abs. 1 lfSG genannten Tätigkeitsverbote und die
Verpflichtungen nach S 43 Abs. 2, 4 und 5 b€lehrt worden ist. Der
schrittlichen Bglehrung wurde beigef ügt:
. Gesundhsitsinformation für den Umgang mit Lebensmitteln

Sorache:
. Eesondere Hinweise für den Arbeitgsber/Dienstherm
. Merkblatt 1: Wie können Sie zur Verhütung lebensmittelbejingter

InfeKionen beitragen?
. Merkblatt 2: Bei w€lchen Erkrankungen besteht ein gesetzliches

Tätigkeitsv€öot?
. bgw Merkblan: Hygiene in Großküchen
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(Stempel Nebenstelle)

Kreis Mettmann
Dgr Landrat
lm Auftrag

lch erkläre hiermit, dass ich gem. $ 43 Abs. 1 I'SG
mündlich und schriftlich aufgeklärt wurde und dass
bei mir keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbol
bekannt sind.

Diese Bsscheinigung darf bei srstmaliger Ausübung der Tätigkeit nicht älter als drei Monate sein. Bitte geben Sie diese Bescheinigung
spätestens bei Arbeitsaufnahme bei lhrer Arbeitsslelle ab. Die Erstbelehrung (nach Aufnahme derTätigkeil) und die jähdichen Wiederhq

Auszug aus den Ordnungswidrigkelts- und Strafvorschriften nach Abschnltt 15 des
Ordnungswidrig handelt , wer Personsn beschäftigt, die nicht im Besitz 6ines Nachweisss über die Belshrung nach S 43 Abs. 1 Satz 1
sind oder dsren Nachwels nicht, bzw. nicht in der nach S 43 Abs. 5 Satz 2 goforderten Form vorgelegt werden kann. Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werdon.
Mit Freiheibstrafe bis zu 2 Jahren odsr mit Geldbuß€ wird beskaft, wer i. S. disses Gssetzss mit Lsbensmitt€ln umgeht, ob'r'/ohl er €inem
Tätigkeitsveöot gem. S 42 Abs. 1 lfSG unterliegt odsr aufgrund oiner Erkrankung oder dsm Verdacht einer Erkrankung oinem solchen


